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Was für eın Konsens wurde erreicht?

Mancher Streıit die GemeıLinsame Erklärung ZUur Rechtftertigungslehre, die ın
Augsburg 31 Oktober 1999 unterzeichnet wiırd, hätte vermıeden werden
können, WEeNn Inan och besser auftf die SCNAUCICH Formulierungen geschaut
hätte, die die Art der Übereinkunft dieses Textes zu Ausdruck bringen. Selit al-
ter Zeıt benutzt mMan für dıe Verständigungsbemühung un den Annäherungs-
prozefß VO Partnern, die sıch voneıiınander enttfernt hatten un: sıch U wıeder
suchen, den Begriff „Konsens“. Damıt 1St gemeınt, W as das Wort Vo seıner
Sprachgeschichte her Sagt Übereinstimmung, Einwilligung, Einverständnıis. Dıies
bedeutet freilich eın sehr weıtes Bedeutungsspektrum. Manchmal 1st damıt eıne
sehr grofße Einhelligkeıit intendiert. Gelegentlich sınd jedoch 1Ur Elemente 1n
einem Verständigungsprozefß. Gerade weıl es sıch dabe!1 ımmer eınen Dialog
handelt, MUu INa  - eıne Bewegung eıner solchen Übereinstimmung hın
mitdenken. Konsens meınt dabei das Erreichen eiıner theologischen Übereinstim-
MUNg, die nıcht notwendigerweıse alle Verschiedenheiten aufhebt, aber die Lat-

sächlich vorhandenen Verschiedenheiten weıt überwindet, da{fß s1€e eın Hın-
dernıs mehr sınd für das Entstehen b7zw. Wiederentstehen kırchlicher Gemeın-
schaft.

Es 1St begreıiflich, da{fß manche Menschen der Meınung kommen, eın solcher
Konsens se1l ımmer WwI1e eın schlechter Kompromifß, eın Aufgeben e1ge-
NCr Identitätsmerkmale und die Spiegelung eınes Indittferentismus. Deshalb 1St CS

auch Zurt, auf eıne andere, benachbarte Begrifflichkeit aufmerksam machen.
Man spricht nämlıch auch VO „Konvergenzen”. Damıt meınt INanl eıne  O Entwick-
lung, die VO eiınem „Dissens“ also eıner grundlegenden Verschiedenheıt ın
der Lehre ausgeht und auf eınen Konsens hinstrebt, der och nıcht voll erreicht
1St Konvergenzen sınd aufeinander zulaufende Bewegungen, die ZWaTr ıhr Ziel
och nıcht erreicht haben, aber zweıtellos sıch ıhm annähern (ım Unterschied
„Divergenzen“, auseinanderstrebende Tendenzen verstanden werden).

Man benutzt gelegentlıch für diese Art un Weıse, mehr der Sal umfassende
FEinheıt ın der Kırche erreichen, das Wort „Konsensökumene“. Es 1st aber
nıcht überhören, da{fß dieses Wort ın der Diskussion auch belastet 1St,
weıl INa mı1t diesem Begriff leicht eın Vorgehen unterstellt, Man könne auf die-
SC Weg alle Unterschiede autheben. Man wiıttert dabe! die Getahren eınes Iden-
tiıtätsverlustes der eıgenen Grundposıition und eıne Selbstpreisgabe des konkreten
kirchlichen Erbes Vor allem türchtet INan Formelkompromuisse, die die bleiben-
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den Unterschiede letztlich blo{fß verdecken un: durch solche Zweideutigkeiten
eıne FEinheit vorgeben, die ın Wirklichkeit keine 1St

Dies sınd ernstzunehmende un: begreifliche Sorgen. Dıie ökumenische Arbeıt
verlangt eın Höchstmafß theologischer Kompetenz, begrifflicher Sauberkeit un
rücksichtsvoller Sens1ibilität. ber auch 1er gilt die alte Weısheıt, da der Mif(s-
brauch, der 1er real möglıch 1St, eınen un truchtbaren Gebrauch dieser
Methode nıcht eintach aufhebt („abusus 110 tollit usum”).

Gerade deshalb 1st P auch wichtig sehen, da{fß eın erreichtes Konsens-Sta-
1um och nıcht FEinheit bedeutet. Dıie theologische Annäherung 1sSt eıne wichtige
Voraussetzung auf dem Weg Zur Eıinheıit, aber Inan ann mıt ıhr alleın och keine
Kircheneinheıt herstellen. Vielmehr meınt der Konsens 1m Prozefß der Eınıgung
eıne Vortorm voller un sıchtbarer Gemeinschaft. FEın Konsens MUu erst iın Ge-
meinschaft umgesetzt werden. Wır sprechen deshalb auch VO der notwendiıgen
Rezeption, die die erzielten ökumenischen Einsiıchten un Ergebnisse auf allen
FEbenen des kırchlichen Lebens aufnımmt, annımmt un realisıiert. Dıies 1st noch-
mals eın eıgener Prütstein für die Verwirklichung erreichter theologischer ber-
einstimmung. Gerade 1er entstehen die oröfßten Schwierigkeıiten. Auft diesem
Weg geschieht ann auch erst eıne amtlıche un:! otffizıelle Anerkennung des CI -

reichten Konsenses.
Unter diesen Voraussetzungen mu{ INa  —; die „Gemeıinsame Erklärung“ sehr

sorgfältig lesen. Was S1€e für Thema jedoch FEinsichten Zzutage tör-
dert, Alßt sıch Sar nıcht bestreıten. Die Texte sınd sehr klar.

„Konsens ın Grundwahrheiten“

Man spurt dem Text Aa da{fß InNnan ohl troh WAal, eıne zentrale un: arum auch
ötter wıederholte Formulierung gefunden haben Sıe lautet, INa  - habe eınen
„Konsens in Grundwahrheıiten der Rechtfertigungslehre“ erreicht (vgl. Art D I>
40) Man steht also eindeutig y dem Wort Konsens un bestimmt diesen Begriff
näher durch 7Z7We!l FElemente.

Einmal handelt C sıch „Grundwahrheıiten“. Iiesen Begriff MUu INa  - ach
7Z7Wel Seıten hın bedenken. Es 1St eın voller Konsens z.B ın der Entfaltung der
BaNZCN Rechtfertigungslehre ausgesagt, aber W AS nıcht übersehen 1st Es
xibt eınen Konsens bezüglıch der Fundamente un! tragenden Überzeugungen
der (Geme1ilnsamen Erklärung. Damıt 1st klar, da{fß diese Gemeinsamkeıt nıcht e1n-
tach aufgehoben wird, WeNn och Unterschiede verbleiben. Man hat jedoch be-
wußt nıcht tormuliert „Konsens ın den Grundwahrheıiten“, sondern hat artikellos
un! wenıger bestimmt VO  - eiınem „Konsens iın Grundwahrheıiten“ gesprochen.
Es könnte also durchaus och andere Grundwahrheiten geben, be1 denen der
Konsens nıcht der och nıcht teststeht. ber auch 1er MU INan annehmen,
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da das Gesagte dadurch nıcht seıne Gültigkeıit verliert. Dıieser Betund wırd 1in
verschiedener Weıse ımmer wıeder umschrıieben, „eIn hohes Ma{iß gemeı1n-

Ausrichtung und gemeınsamem Urteıil“, „eın gemeınsames Verständnis
Rechtfertigung“.

Die verbleibenden Dıifterenzen werden also deutlich eım Namen ZCeNANNL. Dıie
(GemeLinsame Erklärung „enthält nıcht alles, W AS ın jeder der Kırchen ber Recht-
fertigung gelehrt wird“; s$1eC ze1ıgt, „dafß dle weıterhıin unterschiedlichen Enttaltun-
gCHh nıcht länger Anlafß für Lehrverurteilungen sınd“ (Art 5 „Dıie unterschiedli-
chen Entfaltungen ın den Einzelaussagen sınd damıt Konsens iın Grundwahr-
heiten) vereinbar“ (Art 14) Es o1bt also och Fragen „Von unterschiedlichem
Gewicht, dıe weıterer Klärung bedürfen“, aber . herrscht auch die Überzeugung
VOIL, „daf$ das erreichte gemeınsame Verständnis eıne tragfähige Grundlage für
eıne solche Klärung bjetet“ (Art 42)

Bleibende Differenzen 1mM Konsens

Dıiıes hat ENOTMEC Konsequenzen und eın Mehrtaches Zur Folge. Es o1bt och ot-
tene Fragen iın der Rechttertigungslehre und darüber hınaus, aber s1e haben ke1-
nen „kirchentrennenden“ Charakter. Sıe können also durchaus gewiıchtig se1n,
aber S1e verhindern nıcht, da{fß eıne oröfßsere Einheıit der Kıiırchen erreicht wırd Da-
MmMI1t 1St deutlıch, da{fß CS eınen WwW1€ die Ökumene-Experten „differenzier-
ten Konsens“ 1bt. Iieser Alßt Z da{fß CS innerhalb der Gemeinsamkeıt legıtıme
Differenzen 1bt. Es 1St eın Konsens, der VO vornhereıin nıcht total un: unıtorm
ISt, sondern bel aller Übereinstimmung ın der Lage ISt, auch Unterschiede ZU2Z

lassen. Vielleicht würde INa  - besser VO Differenzierungen VO Dıiıfte-
TEeENZECN reden. So 1st CS auch naheliegend, da{fß dıe verbleibenden Unterschiede
nıcht grundsätzlıch un: durchgängig 1Ur eınen Mangel darstellen, sondern davon
gepragt sınd, da{ß die Kırche eıne Einheit 1ın Vieltfalt 1st un da{fß sıch 1es 1n
der Struktur eınes ökumenischen Konsenses widerspiegelt. Freıilich 1st das Aus-
ma{ß dieser Verschiedenheıt och nıcht hinreichend geklärt.

Wıe 1St aber 1U eıne solche fundamentale Gemeinsamkeıt be1i bleibenden Dıif-
terenzen möglıch, hne da{fß INa eiınem talschen Kompromuifß erliegt? Diese rage
MU INa sehr nehmen. Schliefßlich haben Menschen der rüheren Jahrhun-
derte, dıe ın den jeweılıgen Kırchen unsere Vortahren sınd, 1im Blick auf diese Dıit-
terenzen nıcht selten ıhr Leben lassen mussen, haben Haus un: Hoft verloren un:!
mufsten ıhr Land verlassen iın das Exil uch bleiben die Ditferenzen eıne stetige
Mahnung, da die Kırchen nıcht rückfällig werden. Es geht jedenfalls nıcht darum,
dıe trühere Glaubensentscheidung eintach für ungültıg erklären. ber InNan

ann s1e VO den heutigen exegetisch-historischen un:! hermeneutisch-theologi-
schen Kenntnissen tieter verstehen hne jede UÜberheblichkeit un Besser-
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wısserel. Wır können besser erkennen, da{ß Inan sıch im harten Getecht manchmal
mifßverstanden, aneiınander vorbeigeredet un: die Gegenposıtionen entstellt hat
Es bedeutet keine Manıipulation, wenn InNnan heute solche Deformationen überzeu-
gend erkennen annn Wır erheben uns auch deswegen nıcht ber die damalıgen
Entscheidungen. ber cS oibt eıne echte Möglichkeıit der Entschärfung.

Außerdem entdeckt IMan, da{fß die einzelnen Partner un:! Parteıen nıcht ımmer
dieselbe Sprache sprechen. Es oibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, andere Zu-
gange un:! verschiedene Annäherungsweıisen die Rechttertigung. Dıies betriftt
n Grundbegriffe W1€ Sünde, Konkupiszenz, Heilsgewißheit und Verdienst
bzw. Werke Wır können heute manchmal siıcherer erkennen, dafß sıch diese VOI-

schiedenen Verständnismöglichkeiten nıcht absolut ausschließen, sondern sıch
nıcht selten erganzen können. In eiıner unmıttelbaren Kampfsituation ann INa  -

1es vielleicht nıcht ımmer deutlich wahrnehmen. ber sehr viele ntersu-
chungen der etzten Jahrzehnte zeıgen unmıifßverständlich, da{fß eintach auch
eıne solche Entfremdung voneınander o1bt, dıe für das gegenseıtıge Verstehen
blind macht.

Ich verstehe, da{fß viele Menschen, die ıhre kirchlich-konfessionelle Herkunft
hochschätzen und ıhr gläubiges Erbe lıeben, dieser Stelle skeptisch sınd Sıe
haben den Eindruck, INa  - würde miıt den tradiıerten Texten willkürlich umgehen
un s1e manıpulıeren, w1e€e Ina  — 1es beliebig mıt eıner wächsernen Nase machen
annn Wer diese orm sorgtältiger historischer Arbeıt nıcht selbst gleichsam VO

ınnen her kennt, LUuL sıch gewifßs mıt der Zustimmung solcher Erkenntnis
schwerer. DE und Ort o1bt N Ja Behauptungen, die sıch nachher eintach nıcht
halten lassen. Es ware auch einfach, alles NUr auf verschiedene Sprach- un:!
Denkformen reduzıeren. Es oibt NUu einmal inhaltlıche Aspekte, die Ditftferen-
ZCeN enthalten un:! die nıcht geleugnet werden können (Art 18—39; 43) Manch-
mal wıssen WIr auch och nıcht> w1e€e tiet eıne solche Ditfterenz gründet un!
welche Tragweıte diıese Unterschiede haben, gerade auch ın ihren Auswirkungen
autf benachbarte Wahrheiten des Glaubens.

Dıie Bescheidenheıt der Folgerungen
ber die bisherigen Untersuchungen un: die Geme1hlnsame Erklärung, dıe iın vie-
lem VO ıhnen lebt, sınd wesentlich bescheidener. Man urteıiılt nıcht ber die ob-
jektive Wahrheit rüherer lehramtlicher Entscheidungen, sondern INa fragt sıch,
ob die heutigen Partner VO den damalıgen Verurteilungen betroffen sınd So
heifßt

„Dıie in dieser Erklärung vorgelegfe Lehre der lutherischen Kirchen WIr! d nıcht VO den Verurteijlun-
SCn des Irıenter Konzıls getroffen. Dıie Verwertungen der lutherischen Bekenntnisschritten treften
nıcht die ın dieser Erklärung vorgelegten Lehre der römisch-katholischen Kırche“ 41)
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Dıie „Gemeıinsame Offtizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes un der
Katholischen Kırche“, dıe 1m Maı 999 veröftfentlicht worden 1St un:! 31 kto-
ber 1999 unterzeichnet werden soll,; tormuliert ähnlich: „So wiırd klargestellt, da
dıe rüheren gegenseıtigen Lehrverurteilungen dıe Lehre der Diıalogpartner, WI1e
sS1e ın der Geme1hinsamen Erklärung dargelegt wırd, nıcht tretffen.“ (Art

In diesem Sınne 1St die (GemeLlnsame Erklärung ach der eıgenen Überzeugung
für die Klärung der och offenen Fragen eıne „tragfähige Basıs“ Am Schlufß des
Dokuments zeıgt eıne zusammentassende Formulierung nochmals auf überzeu-
gende Weıse, da{fßß die verbleibenden Unterschiede auch deshalb tragbar sınd, weıl
S1e sıch nıcht eintfach ın sıch selbst verschliefßen, sondern durchaus ın die Kon-
sensbewegung einbezogen werden können. Darum heifßt

„Deshalb sınd dıe lutherische und die römisch-katholische Entfaltung des Rechtfertigungsglaubens
ın iıhrer Verschiedenheıt otften auteinander hın und heben den OnNnsens ın den Grundwahrheiten nıcht
wieder aut“ (Art. 40)

Die Erklärung selbst hat ın diesem Sınne eıne doppelte Zielsetzung, da Sie
nämlich diıe Übereinstimmung ın „Grundwahrheıiten der Rechttfertigungslehre“
erwelst un: da dıe wechselseitigen Lehrverurteilungen des 16 Jahrhunderts den
Partner heute nıcht mehr tretften. Es o1bt also Übereinstimmung ın der Lehre nıcht
hne Entkräftung der Lehrverurteilungen; dıese Entkräftung der Lehrverurteilun-
SCH 1St nıcht möglıch hne Lehrübereinstimmung. Beides ordert sıch gegenseılt1g
un: ann nıcht voneınander werden. An vielen Stellen wırd 1es iınhalt-
ıch 1im einzelnen dargelegt, 65 ann 1er jedoch nıcht näher ausgeführt werden.

„Dıfferenzierter Konsens“ un:! Einheıit der Kırche

Der „differenzierte Konsens“ 1St letztlich NUur möglıch, wenn INan eın bestimmtes
Modell VO FEinheit der Kırche damıt verbindet. Man ann nıcht dıe Idee vertol-
SCIl, eın Konsens musse ın jeder Hınsıcht VO Hause AaUsSs vollständig se1ln. [DDann
bleibt eın Spielraum mehr übrıg für verschiedene Zugänge, andere Sprachmuster
un: verschiedene Denkftformen. Dann ann InNan eigentlich 1Ur och einen Iypus
theologischer Aussagen akzeptieren. Dıies bedeutete letztlich die Unterwerfung
des eiınen Partners den anderen und ware das Ende eıner echten theologı1-
schen ÖOkumene. Es ann aber auch nıcht be1 eıner gleichgültigen Pluralıtät
beneinanderliegender Anschauungen z. B Zur Rechtfertigung gehen, weıl da-
durch zugleich dıe Suche ach eıner FEinheit preisgegeben ware. Das Modell des
„diıfferenzierten Konsenses“ tolgt der Überzeugung, da{ß die Einheit der Kiırche
ımmer schon eıne „Einheıt ın Vieltalt“ 1St, 1ın der 65 eıne verbindliche Grund-Ge-
meinsamkeit o1bt, die auch Verschiedenheiten zuläft, WEn diese die fundamen-
tale Gemeinsamkeıt nıcht gefährden.
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Freilich hat INa  - och nıcht genügend Konsens ber das Modell eıner
solchen „Eıinheıt ın Verschiedenheit“. Man ann 1€es NUur iındirekt der Gemeın-

Erklärung entnehmen. Denn schließlich kommt 1er aut die Krıterien
der Einheit In diesen Fragen oibt CS aber och keine ausreichende Überein-
stımmung. So sıeht das Luthertum aufgrund seıner Bekenntnistradıition (vgl
Contessio Augustana, Art Y A 28) das Amt 1Ur 1ın eiıner sekundären Zuordnung
den Krıiıterien der Einheit. Solange 1er keine Klärungen stattfinden, bleibt auch
das schöne Wort VO der „Versöhnten Verschiedenheit“ mehrdeutig.

Spätestens dieser Stelle entscheidet sıch NUu näher, ın welchem Sınn dıe
Lehre VO der Rechttertigung „unverzichtbares Kriteriıum (1st), das die ZEsSAMLE
Lehre und Praxıs der Kırche unablässıg autf Christus hın Orlıentieren will“ (Art
18) uch die Bestimmung dieser Grundüberzeugung des Luthertums,
da{ß die Rechtfertigungslehre eın prinzıpielles kritisches Korrektiv für das Ver-
ständnis der Lehre VO der Kırche, VO ıhrer Eınheıt, VO Amt un VO den Sa-
ramenten Ist, mMu ın eiınem Gespräch miıt der katholischen Theologie
gesucht werden. Hıer stehen WIr och den Anfängen.

Diese Überlegungen zeıgen, den Anfang dieses Beıtrags zurückzukom-
INCN, da{fß das Finden eınes WI1e€e ımmer gearteten Konsenses auch WenNn eıne
hohe Übereinstimmung 1STt och nıcht Kırchengemeinschaft herstellt. Dıie „Um-
setzung“ des Konsenses ın Gemeinschaft verlangt nochmals sehr viele einzelne
Schritte. Dies 1st keine künstliche Verlängerung der TIrennung, W1e mMan ımmer
wıeder VO aufßen Nur diese SchritteN,WE s1e solide ) 4
gCHh werden, gewährleisten eıne dauerhafte Rezeption.

Dennoch dart InNna  - die orofße Bedeutung der (GGemelnsamen Erklärung nıcht
terschätzen. Schliefßlich lıegt der Kern aller Auseinandersetzungen zwıschen der
Retormatıon un: der katholischen Kırche 1m Streıit dıe Rechtfertigung (vgl.
Art. 1) Hıer schürzt sıch jeweıls der Knoten. Darum mMu INan entschıeden AT1CI-

kennen, da{fß die „Gemeıinsame Erklärung“ eınen „entscheidenden Schritt ZUr!r

Überwindung der Kirchenspaltung“ (Art 44) darstellt. hne einen solchen
„Konsens iın Grundwahrheiten“ ann } keıne Verständigung geben 1ın den och
otfenen Fragen ach den Sakramenten, ach der Kırche, ach dem geistlichen
Amt der ach der Heiligen- un: Marienverehrung. Wenn INan jedoch dieser
Stelle eiınen solchen „Konsens iın Grundwahrheiten der Rechttertigungslehre“ gC-
tunden hat, ann dart INall annehmen, da{ß die Fragen; dıe och der weıteren Klä-
LUNg bedürten (vgl Art. 43), Ende auch miıt Hıiıltfe des Gottesgeıistes eıner Velr-

söhnenden Antwort entgegengeführt werden können.
Darın lıegt die einmalıige Chance der (Gemeılnsamen Erklärung ZUT!T Rechtterti-

gungslehre un ıhrer Unterzeichnung Retormationstest des Jahres 1999 Da-
mMiıt könnte für das beginnende dritte Jahrtausend, näherhin für das Jahrhun-
dert, eın Blatt ın den Beziehungen zwıischen dem Luthertum un der ka-
tholischen Kırche aufgeschlagen werden.
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